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Protokoll über die Sitzung der Gemeindevertretung 
am 21. September 2007, 20 Uhr im Ratssaal 

 
 

Gemeindevertretung   
   
Staengle, Horst Vorsitzender  
Galgenmüller, Ewald stellv. Vorsitzender  
Karolus, Oswin stellv. Vorsitzender  
Swirschuk, Andreas stellv. Vorsitzender  
   
Becker, Wolfgang   
Beemelmann, Bernhard   
Bernhardt, Daniela   
Birkmeyer, Ruth   
Cavelius, Volker   
Daley, Dieter R.   
Dietz, Bruno   
Dressler, Ingrid  entschuldigt 
Fastanz, Wencke   
Fuchs, Barbara  entschuldigt 
Henning, Reinhold   
Hügel, Sven  entschuldigt 
Ickler, Winfried   
Nadler, Manfred  entschuldigt 
Richter, Gerhard   
Roos, Jürgen   
Rühl, Willi   
Scheler Eckstein, Victoria   
Schmidt, Christian   
Schopper-Karcher, Heike   
Seibel, Frank   
Sittmann, Carsten   
Sockel, Nina  entschuldigt 
Stadion, Berthold   
Swets, Charlotte   
Swets, Jury   
Walther, Jochen   
Weber, Silvia   
Wild, André   
Winkler, Bernhard  entschuldigt 
Zeelen, Heike   
Zeelen, Paul   
Zink, Sigrid   
   
Gemeindevorstand   
Arnold, Jürgen Bürgermeister  
Zink, Wilfried Erster Beigeordneter  
Bernhard, Rolf Beigeordneter  
Buhrmester, Regina Beigeordnete  
Egner, Heinrich Beigeordneter  
Erb, Günther Beigeordneter  
Staengle, Heike Beigeordnete  
Teuscher, Dietmar Beigeordneter  
   
Schriftführer   
Gutmann, Susanne   
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Der Vorsitzende der Gemeindevertretung begrüßt die Mitglieder der Gemeindevertretung, des Ge-
meindevorstandes, die Zuhörer und die Presse. 
Er stellt fest, dass die Einladungen fristgemäß zugegangen sind und die Beschlussfähigkeit gegeben 
ist. 
Aus der Sitzung der Fachausschüsse vom 19.09.07 liegen dem Gremium drei Tischvorlagen zum 
TOP 7.4 vor.  Weiterhin wird ein Gemeinsamer Antrag der CDU, GLT und SPD-Fraktion zum Thema 
Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes verteilt. Die Tagesord-
nung wird um die Punkte ergänzt.   
 
Tagesordnung 
 
1. Genehmigung der Niederschrift vom 31.08.2007  

2. Bericht des Gemeindevorstandes   

3. Beschlussfassung über Tagesordnung A (falls erfo rderlich)   

4. Einbringung Haushalt 2008  

5. Waldwirtschafts- und Hauungsplan 2008  

6. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke 
   „Abwasserbeseitigung Trebur“ zum 31. Dezember 20 06  

7. Grundstücksangelegenheiten  
7.1 3. Änderung des Bebauungsplanes „Wallerstädter Straße“  
7.1.1  Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB   
7.1.2 Beschluss des Entwurfes der Bebauungsplanände rung  
7.1.3  Beschluss zur Durchführung des Bauleitplanve rfahrens als beschleunigtes 

Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
7.1.4 Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB u nd Beteiligung der   
 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belang e nach  
 § 4 Abs. 2 BauGB  

7.2 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Astheim“  
7.2.1 Vorstellung der Entwurfsplanung  

7.3 Baugebiet „An der Oderstraße“; 
Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung eines L ebensmittelmarktes 
– Erneute Aufnahme der Diskussion - Einkaufsmarkt  

7.4 Entwicklung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebi et Geinsheim,   
 Beckerweg, Flur 53/1 und 52/3 

7.4.1 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3  Abs. 1 BauGB 
c) Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

7.4.2 Bebauungsplan „Beckerweg“ 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3  Abs. 1 BauGB 
c) Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

7.4.3 Verkauf der Grundstücke Gemarkung Geinsheim, Flur 6, Flurstücke 52/2, 
52/3 und 49/2 mit einer Gesamtfläche von 5.211 m² 

8. Antrag der CDU-Fraktion vom 28. August 2007; Lfd -Nr. 526;   
 Geplanter Einkaufsmarkt in Trebur, Baugebiet Oders traße 

9. Antrag der FDP-Fraktion vom 07. September 2007; Lfd-Nr. 527;  
 Nahversorger in Trebur  
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1. Genehmigung der Niederschrift vom 31.08.2007 

Die Niederschrift wird genehmigt. 

 

2. Bericht des Gemeindevorstandes 

 Kiesabbau in Geinsheim 
Kiesabbau in der Gemeindevertretung am 14.07.2006 

 
Kiesabbau Geinsheim; Beantragung zum Abbau von 7,9 ha; Flur 12, Parzellen Nr. 75 (teilweise), 
76, Nr. 77/1, Nr. 80 (teilweise), Nr. 81, Nr. 82, Nr. 83/1 und Nr. 84/1 (teilweise) 
 
Die Gemeindevertretung beschließt bei 25 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 4 Enthaltungen: 

 
· Basierend auf dem mehrheitlichen Beschluss der Gemeindevertretung vom Dezember 2005, 

soll der Gemeindevorstand die Auskiesung des 7,9 ha beantragen. Über die Art der Rekulti-
vierung (Verfüllung/Nichtverfüllung) wird der RP bis Jahresende 2006 unterrichtet. 

 
· Über die Art der Rekultivierung (Verfüllung/Nichtverfüllung) wird in einer Ausschusssitzung 

nach der Sommerpause beraten. Zu dieser Ausschusssitzung werden Vertreter des RP, 
namentlich Wasserbehörde, Naturschutzbehörde und Landwirtschaftsbehörde, eingeladen. 

 
Antragstellung auf Kiesabbau durch Fa. Kieswerk E. Kiebert GmbH vom 
27.07.2006 

 
 

Kiesabbau in der Gemeindevertretung am 08.09.2006 
 

3. Kiesabbau in Geinsheim  
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet für die Ausschüsse Haupt- und Finanzausschuss, 
Ausschuss für Bau, Arbeit, Landwirtschaft und Umwelt und Ausschuss Soziales, Kultur und 
Sport der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Oswin Karolus. 
 
Die gemeinsam tagenden Ausschüsse empfehlen der Gemeindevertretung mehrheitlich die 
nachfolgenden Beschlüsse. Die Gemeinsamen Anträge der CDU und GLT- Fraktion mit der 
LFD.-Nr. 462 und 463 ersetzen die Lfd..-Nr. 461 sowie 437 und 446. 

 

Gemeinsamer Antrag der CDU- und GLT-Fraktion vom 06. September 2006; Lfd.-Nr. 462; 
Auskiesung in Geinsheim 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung des gemeinsamen Antrags der CDU- und 
GLT-Fraktion zu Ziffer 1 mit 19 Ja-Stimmen bei 15 Nein-Stimmen:  

 
1. Der Plangenehmigungsbescheid vom 22.04.1999, die Fläche von 10 ha, die sich zur Zeit 

in der Auskiesung befindet, mit z0-Material wieder zu verfüllen, wird aufrecht erhalten. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung des gemeinsamen Antrags der CDU- und 
GLT-Fraktion zu Ziffer 2 mit 31 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen:  

 
2. Die neue zur Auskiesung anstehende Fläche von 7,9 ha ist ebenfalls mit z0-Material zu   
 verfüllen 

 
Die Gemeindevertretung beschließt den geänderten gemeinsamen Antrag der CDU- und 
GLT-Fraktion zu Ziffer 1 mehrheitlich mit 31 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen:  

 
1. Der Plangenehmigungsbescheid vom 22.04.1999, die Fläche von 10 ha, die sich zur Zeit 

in der Auskiesung befindet, mit z0-Material wieder zu verfüllen, wird aufrecht erhalten. 
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Die Gemeindevertretung beschließt den geänderten gemeinsamen Antrag der CDU- und 
GLT-Fraktion zu Ziffer 2 mehrheitlich mit 31 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen: 
 
2. Die neue zur Auskiesung anstehende Fläche von 7,9 ha ist ebenfalls mit z0-Material zu 

verfüllen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt den gemeinsamen Antrag der CDU- und GLT-Fraktion zu 
Ziffer 3 mehrheitlich mit 31 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen: 
 
3. Sollte die Gemeinde Trebur noch nicht Inhaber des Auskiesungsbescheides über die 7,9 

ha sein, so ist der Bescheid direkt an das beantragende Unternehmen zu erteilen. 
 
Gemeinsamer Antrag der CDU- und GLT-Fraktion vom 06. September 2006; Lfd.-Nr. 463; 
Auskiesung in Geinsheim 
 
Die Gemeindevertretung lehnt einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion mit 19 Nein-Stimmen 
bei 13 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen ab. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt den gemeinsamen Antrag der CDU- und GLT-Fraktion in 
der ursprünglichen Fassung mehrheitlich mit 31 Ja-Stimmen bei 3 Nein-Stimmen: 
 
Das Kiesabbauunternehmen hat eine Bankbürgschaft für die Verfüllung bzw. Renaturierung 
der 7,9 ha in Höhe der zu erwartenden Kosten dem Gemeindevorstand nachzuweisen. 
 
Gemeinsamer Antrag der CDU- und GLT-Fraktion vom 06. September 2006; Lfd.-Nr. 464; 
Auskiesung Geinsheim 
 
Die Gemeindevertretung beschließt den gemeinsamen Antrag der CDU- und GLT-Franktion 
mehrheitlich mit 18 Ja-Stimmen bei 16 Nein-Stimmen: 
 
Die Auflage der Verfüllung ist in fünf Jahren erneut dem Parlament zur Diskussion vorzulegen, 
um die Rahmenbedingungen zu überprüfen. 
 
3.4  Antrag der FDP-Fraktion vom 21.06.2006; Lfd.-Nr. 447; Auftrag für ein Gutachten  
 zum Kiesabbau;  
 
Die Gemeindevertretung lehnt die Beauftragung eines Gutachtens zum Kiesabbau der 131 ha 
im Bereich der Hessenaue mehrheitlich mit 31 Nein-Stimmen gegen 3 Ja-Stimmen ab. 

 
 

Schreiben Gemeindevorstand vom 27.09.2006  
an Regierungspräsidium Darmstadt – Abteilung Umwelt  - Überlassung 
der Beschlüsse des Kommunalparlaments von Trebur au s den Sitzun-
gen vom 14.07.2006 und 08.09.2006 

 
 

Kiesabbau im Gemeindevorstand am 11.07.2007 
Umschlag Kornsand; Bau von 9 Dalben im Rhein 

Der Bürgermeister trägt die Einschätzung des Rechtsanwalts Schmitz vor. Dieser erklärte, 
dass bei der Verankerung von Dalben im Rhein ein Klageverfahren keine Aussicht auf Erfolg 
hat. Die Genehmigung wurde von der Unteren Wasserbehörde erteilt.  
Sofern noch eine Rampe zu bauen wäre, um den Kies per Fahrzeug anliefern zu können, wä-
re eine erneute Prüfung notwendig, weil dann Entscheidungsträger die Untere Naturschutz-
behörde wäre. 
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Kiesabbau im Gemeindevorstand am 22.08.07 
Anlage einer Fahrrampe zur Beladung von Schiffen auf dem Grundstück Gemarkung Geins-
heim – Antragsteller Firma Dyckerhoff Beton GmbH & Co.KG 
Der Bürgermeister gibt das Schreiben des Kreisausschusses vom 27.07.2007 dem Gremium 
zur Kenntnis. Danach soll das Vorhaben baugenehmigungsfrei sein, weder einer naturschutz-
rechtlichen Genehmigung bedürfen, noch einer Genehmigung nach Wasserrecht.  
Es besteht Einvernehmen, dass Rechtsanwalt Schmitz, der bereits mit Schreiben vom 
08.08.2007 Akteneinsicht erbeten hat, das Verfahren rechtlich begleitet. 
 

 Kiesabbau im Gemeindevorstand am 12.09.2007 
Kiesabbau in Geinsheim  
Das Schreiben des Regierungspräsidiums vom 07.09.2007 (Eingang 11.09.2007) bezüglich 
des Planfeststellungsverfahrens nach § 31 Wasserhaushaltsgesetztes wird zur Kenntnis ge-
nommen. Darin wird mitgeteilt, dass die Firma Kieswerk E. Kiebert GmbH, Trebur die Auskie-
sung weiterer 7,9 ha beantragt.  
Beantragt wird auch die Fläche als offene Wasserfläche zu belassen. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass er eine Stellungnahme auf Grundlage des Grundsatzbe-
schlusses des Parlamentes fertigen werde und diese dem Gemeindevorstand nochmals vor-
stelle. Die Stellungnahme wird vom Regierungspräsidium bis zum 31.10.2007 eingefordert. 
 
Kiesabbau im Gemeindevorstand am 19.09.2007 
Trotz der dem RP Darmstadt seit 27.09.2006 bekannten Beschlusslage des Kommunalparla-
ments von Trebur und der Sensibilität, mit der die Bevölkerung und das Parlament den Kies-
abbau in Geinsheim begleitet – erklärt die Umweltbehörde mit ihrem Schreiben vom 
07.09.2007 ( Eingang 11.09.2007 ) weiter: „ Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls hat er-
geben, dass für das Vorhaben keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist“. 
Aufgrund der rechtlichen „Leichtfüßigkeit“, wie kommunale Behörden wie Landrat und staatli-
che Behörden wie Regierungspräsident in Sachen Kiesabbau mit dem Lebensraum von Men-
schen umgehen, beschließt der Gemeindevorstand anwaltliche Vertretung durch das Büro 
Bernhard Schmitz. 
 
Umgehungsstraße Trebur 
Im letzten Gespräch mit den Fachbehörden am 18.09.2007 im Regierungspräsidium Darm-
stadt wird die Umweltverträglichkeitsprüfung und die FFH Prüfung bis Ende Oktober 2007 ab-
geschlossen sein und eine abschließende Stellungnahme der Fachbehörde zu den Varianten 
vorliegen.  
Die Prüfungen mit artenschutzrechtlichen Fachbeiträgen wurde aufgrund des übergeordneten 
EU-Rechts notwendig. 
Sobald die Stellungnahme des RP vorliegt, wird Bericht in den Fachausschüssen erstattet – 
voraussichtliche Ende November / Anfang Dezember diesen Jahres. 

  
    
3. Beschlussfassung über Tagesordnung A (falls erfo rderlich)   

Gemäß den Empfehlungen der Ausschussvorsitzenden und des Gemeindevorstandes werden 
die Tagesordnungspunkte 5, 6, auf die Tagesordnung A genommen. 
 
Die Tagesordnungspunkte 4, 7 (7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.2.1, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 
7.4.3), 8 und 9 werden gemeinsam beraten und somit auf die Tagesordnung B genommen.  
 
Die Tagesordnungen A und B werden einstimmig genehmigt. 

 

 So ergeben sich folgende Tagesordnungen. 
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TAGESORDNUNG A 
  

1. Waldwirtschafts- und Hauungsplan 2008  

2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke „Abwasserbeseiti-
gung Trebur“ zum 31. Dezember 2006  

 

TAGESORDNUNG B 
 
1. Einbringung Haushalt 2008  

2. Grundstücksangelegenheiten  
2.1 3. Änderung des Bebauungsplanes „Wallerstädter Straße“  
2.1.1  Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB   
2.1.2 Beschluss des Entwurfes der Bebauungsplanände rung  
2.1.3 Beschluss zur Durchführung des Bauleitplanver fahrens als beschleunigtes 

Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
2.1.4 Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB u nd Beteiligung der   
 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belang e nach  
 § 4 Abs. 2 BauGB  
2.2 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Astheim“  
2.2.1 Vorstellung der Entwurfsplanung  

2.3 Baugebiet „An der Oderstraße“; 
 Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 

– Erneute Aufnahme der Diskussion - Einkaufsmarkt  

2.4 Entwicklung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebi et Geinsheim,   
 Beckerweg, Flur 53/1 und 52/3 
2.4.1 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3  Abs. 1 BauGB 
c)   Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

2.4.2 Bebauungsplan „Beckerweg“ 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3  Abs. 1 BauGB 
c) Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

2.4.3 Verkauf der Grundstücke Gemarkung Geinsheim, Flur 6, Flurstücke 52/2, 
52/3 und 49/2 mit einer Gesamtfläche von 5.211 m² 

   

3. Antrag der CDU-Fraktion vom 28. August 2007; Lfd -Nr. 526;   
 Geplanter Einkaufsmarkt in Trebur, Baugebiet Oders traße 

4. Antrag der FDP-Fraktion vom 07. September 2007; Lfd-Nr. 527;  
 Nahversorger in Trebur 
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TAGESORDNUNG A 
 
1. Waldwirtschafts- und Hauungsplan 2008 

Eder Waldwirtschaftsplan und Hauungsplan 2008 des Forstamtes Groß-Gerau wird geneh-
migt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Nichtberücksichtigung der rechtlichen Vor-
gaben nach Doppik das Waldwirtschaftsjahr mit einem Überschuss in Höhe von 15.770,00 �  
abschließen würde. 
 
Unter Berücksichtigung der Bestimmung nach HGO und GemHVO-Doppik entsteht jedoch ein 
Zuschussbedarf in Höhe von 169.803,- � , der durch Rücklageentnahme auszugleichen ist. Es 
wird zur Kenntnis genommen, dass darin eine Verrechnung (Kostenleistungsrechnung) der 
(Verwaltungs-) Personal- und Sachkosten noch nicht vorgenommen wurde. 
 
Der Rücklagenstand beträgt zum 31.12.2007 voraussichtlich 281.000,- � . 
  

2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke „Abwasserbeseiti-
gung Trebur“ zum 31. Dezember 2006  

 
Die Gemeindevertretung beschließt, nach Empfehlung der Betriebskommission am 
04.09.2007 sowie nach Empfehlung des Gemeindevorstandes am 12.09.2007: 
 
Der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Schüllermann + Partner AG, 
Hauptstr. 38, 63303 Dreieich, wird der Auftrag für die Prüfung des Jahresabschlusses der 
Gemeindewerke „Abwasserbeseitigung Trebur“ zum 31. Dezember 2006 zu einem Angebots-
preis von 6.000,00 EUR zuzüglich MwSt. erteilt. 
 
Die erforderlichen Mittel stehen im Wirtschaftsplan 2007 unter der HH-Stelle 7000/6550 
(Rechts- und Beratungskosten) zur Verfügung. 
 

Die Gemeindevertretung beschließt über die Tagesord nung A einstimmig en bloc.  
 

TAGESORDNUNG B 
 
1. Einbringung Haushalt 2008  

 
Etatrede zum ersten doppischen Haushalt 2008 

 
„Die doppelte Buchhaltung ist eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes. Ein 
jeder guter Haushalter sollte sie in seiner Wirtschaft einführen. Sie lässt uns jederzeit das 
Ganze überschauen, ohne daß wir es nötig hätten, uns durch das Einzelne verwirren zu las-
sen", meinte der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe in seinem 1795 erschienenen 
Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre.  
 
Die Doppik wurde 300 Jahre zuvor von dem Franziskanermönch Luca Pacioli in Venedig in 
seinem 1494 erschienenen Buch Summa de Arithmetica beschrieben. 
 
Empirische Fakten zur Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland widerlegen 
allerdings das hohe Lied Goethes auf die doppelte Buchführung. 
Während zu Beginn der 90er Jahre in Deutschland noch rund 10.000 Unternehmensinsolven-
zen pro Jahr zu verzeichnen waren, stieg deren Zahl bis 2004 auf fast 40.000 an.  
Die Höhe der neu entstandenen offenen Insolvenzforderungen, die erfahrungsgemäß zu 90 % 
bis 95 % uneinbringbar sind, erhöhte sich in diesem Zeitraum sogar von ca. 6 Milliarden auf 
40-60 Milliarden Euro pro Jahr. 
 
Die Kameralistik wurde im Jahr 1762 von dem österreichischen Hofrat Johann Mathias 
Puechberg entwickelt. Kameralistik kann als deutsches Pendant zum französischen Merkanti-
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lismus betrachtet werden. Es geht bei der Kameralistik darum, die Wirtschaft durch staatliche 
Aktionen so zu beeinflussen, dass der Wohlstand einer Nation gemehrt wird. 

Der Merkantilismus war die vorherrschende wirtschaftliche Lehrmeinung vom 16. Jahrhundert 
bis zum 18. Jahrhundert. 

Im historischen Sinn versteht man unter Kameralistik auch die so genannte Kameralwissen-
schaft, das heißt die Wissenschaft von der staatlichen Verwaltung und Volkswirtschaftspolitik, 
wie sie in Deutschland bis ins 20. Jahrhundert gepflegt wurde. 

Der Gegensatz von Doppik und Kameralistik - zwei formale Systeme - ist nur ein Scheinwi-
derspruch. Sowohl im Rahmen der Kameralistik als auch im Rahmen der Doppik lassen sich 
alle Vorgänge (einschließlich Vermögensveränderungen) abbilden. 

Doppik und Kameralistik unterscheiden sich theoretisch ausschließlich in der Methode. Die 
doppelte Buchführung verwendet die Buchung auf jeweils zwei Konten. Die Kameralistik ver-
wendet einen Gruppierungsplan (vgl. § 10 Abs. 3 Haushaltsgrundsätzegesetz), der den Zu-
sammenhang zwischen Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung herstellt, und einen 
Funktionsplan (vgl. § 11 Abs. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz).  

Kompatibilität zur Finanzwissenschaft 
Die Finanzwissenschaft (Volkswirtschaftslehre) denkt in der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung in Zahlungsströmen. Insofern sind Kameralistik und volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung kompatibel. Diesem Kriterium genügt eine kaufmännische Buchführung nicht. Die 
kaufmännische Buchführung müsste in einer zusätzlichen Nebenrechnung Einnahmen und 
Ausgaben des Staates für die Finanzwissenschaft erfassen. 
 
Ermittlung der staatlichen Schuldengrenze 
Die Schuldendeckungsfähigkeit (Vermögen muss größer oder gleich den Schulden sein) be-
grenzt in der Privatwirtschaft die Schuldenaufnahme, da ansonsten Insolvenz droht. Die 
kaufmännische Buchführung dient der Überwachung dieser Grenze. 

Demgegenüber wird die Grenze der Staatsverschuldung durch das Grundgesetz anders ge-
messen und gezogen: Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan 
veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig 
zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts (Art. 115 Abs. 1 Satz 2 
GG). Zur Überwachung dieser Schuldengrenze ist die Kameralistik besser geeignet als die 
kaufmännische Buchführung.  

Doppik aus der Sicht des Bundes  

In der Kameralistik halten es die Finanzministerien für zu aufwändig, die Vermögenssituation 
im Sinne einer Bilanz darzustellen. Betrachtet man den Wert von Grundstücken, die sich über 
Jahrhunderte im Eigentum der öffentlichen Hand befinden, so wird schnell klar, dass die je-
weiligen Anschaffungswerte inzwischen nur noch Erinnerungswert haben. Währungsreformen 
und Hyperinflationen sind der Grund dafür. Zusätzlich ist die Bewertung des Grundvermögens 
extrem schwierig, da es keinen Marktpreis für öffentliche Grünflächen oder Straßen gibt. Dar-
über hinaus werden Standorte von Behörden in der Regel politisch bestimmt. So ist z. B. Ber-
lin zur Hauptstadt und zum Sitz der Regierung bestimmt worden. Dabei wäre ein Sitz in Meck-
lenburg-Vorpommern, Ostfriesland oder dem Schwarzwald deutlich günstiger. 

Ein doppisches Rechnungswesen hätte nur dann einen Sinn, wenn die Solvenz eines Staates 
anhand des Reinvermögens aus der Bilanz festgestellt würde. Da der Glaube besteht, dass 
ein möglicher Staatsbankrott nicht bilanziell zu messen ist, werden mit Hilfe der Doppik meist 
Zahlen produziert, die für keine Entscheidung relevant sind. 
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Aktuelle Situation 

Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts betreiben Länder und Gemeinden die Abschaffung der 
kameralistischen Buchführung zugunsten der kaufmännischen Buchführung. Hierbei wird 
mehr und mehr auf das Neue Steuerungsmodell übergegangen. 

 Das Neue Steuerungsmodell 

· Die Verwendung der Doppik führt nicht zwangsläufig zur Änderung der Steuerung. So wird in 
Österreich seit über 30 Jahren die Doppik praktiziert und gleichwohl nach Haushaltszahlen 
entschieden. Ebenso wenig verhindert die Kameralistik die Steuerung im Hinblick auf den 
Output. Die Politik weigert sich jedoch häufig, Ziele vorzugeben, weil dann ein Scheitern leicht 
nachzuweisen ist (vgl. z. B. Bundeskanzler Schröder im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit oder 
Bundeskanzler Kohl im Hinblick auf die blühenden Landschaften im Osten). Auch in der Ver-
waltung herrscht diese Interessenlage vor. Insofern scheitern outputorientierte Ansätze nicht 
am Rechnungswesen, sondern an der Politik.  
 

· Gerechter Finanzausgleich   
Mittelfristig wird die kaufmännische Buchführung zu mehr Gerechtigkeit beim Länderfinanz-
ausgleich und kommunalen Finanzausgleich führen können; dies gilt sicherlich auch für die 
Haushaltssicherungskonzepte. Die Begünstigten könnten dann in all diesen Fällen ihre ge-
samten Finanzen mit Hilfe der kaufmännischen Buchführung offen legen. 

Dieser Vorteil einer kaufmännischen Buchführung wäre auch mittels Kameralistik zu errei-
chen, wenn sowohl Bund als auch Länder eine Vermögens-Schuldenrechnung, wie im Haus-
haltsgrundsätzegesetz vorgesehen, durchführen würden. 

Zum Schluss aber dennoch Doppik  
Ist die Doppik überhaupt für ein kommunales Finanz-  und Haushaltswe-
sen geeignet?  
 
Ja. Dazu muss man Rechnungsstil und Organisationszweck unterscheiden. Die kaufmänni-
sche Doppik bezeichnet einen Rechnungsstil, wonach jeder Buchungssatz betragsgleich in 
Soll und Haben ausgeglichen sein muss. 
Bei einem Unternehmen erwarten Eigentümer und Kapitalgeber eine angemessene Verzin-
sung bzw. Rendite.  
Wesensziel der Kommunen ist die Daseinsvorsorge, nicht die Gewinnerzielung.  

 

 
Wenn ich die Doppik in meiner Kommune eingeführt ha be, wozu brauche 
ich dann noch einen Produkthaushalt?  
 
Die Doppik liefert die notwendigen (aber nicht hinreichenden) Grunddaten in Form von Erträ-
gen und Aufwendungen, um den Ressourcenverbrauch abzubilden und/oder Daten für die 
Kosten- und Leistungsrechnung bereitzustellen. 
 
Die Einführung der Doppik stellt zwar einen Wechsel des Rechnungsstils dar, muss aber den-
noch keine Outputorientierung bedeuten. Die Doppik ermöglicht Aussagen zum Ressourcen-
verbrauch und zum Vermögen bzw. zu dessen Entwicklung. Die spannende Frage, welchen 
Aufwand die Kommune für welche kommunale Leistung erbringt und ob mit dem dadurch er-
zielten "Output" auch tatsächlich das gewünschte strategisch-politische Ziel erreicht wird, wird 
damit aber noch nicht beantwortet. 
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Outputorientierung bedeutet im Kern zu fragen, ob die erbrachten Verwaltungsleistungen und 
verbrauchten Ressourcen auch dazu dienen, gewünschte Ergebnisse zu erreichen. Die Er-
gebnisse des Verwaltungshandelns lassen sich sinnvollerweise nur als Produkte quantifizie-
ren. Eine ergebnisorientierte Steuerung setzt Produkte demnach voraus. 
 
An die Ergebnisorientierung schließt sich in der Logik des Neuen Steuerungsmodells die Wir-
kungsorientierung an. Diese fragt nicht (nur) danach, ob die erstellten Produkte effizient er-
stellt wurden, sondern ob mit den Produkten auch die strategisch-politischen Ziele der Kom-
mune erreicht werden. 

Wermutstropfen aus der hanseatischen Praxis; nur ei n Beispiel für viele 
andere in der Republik 

· Die Hamburger Stadtentwässerung führt 2006 einmalig 44,8 Millionen Euro als 
Sonderausschüttung an den Haushalt ab, obwohl das Unternehmen mit über 1,6 
Milliarden Euro verschuldet ist.  

· Die Wohnungsbaukreditanstalt verkauft Forderungen und überweist den Erlös 
(rund 250 Millionen Euro) dem Haushalt. Der Verlustausgleich wird deshalb in den 
nächsten Jahren bis zu 20 Millionen Euro höher sein. Die Anstalt hat über 3,4 Mil-
liarden Euro Schulden.  

· Die städtische HGV (Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungs-
verwaltung mbH ) führt 2006 rund 65 Mio. Euro an den Haushalt ab und tilgt damit 
ein städtisches Darlehen. Stille Einlagen der HGV bei der HSH Nordbank Private 
Banking Hamburg - wurden aufgelöst und der Erlös zum größten Teil dem Haus-
halt überwiesen. Die Verluste der HGV steigen in den nächsten Jahren auf 85 
Mio. Euro im Jahr.  

· SAGA – Siedlungs- und Aktiengesellschaft Hamburg und GWG – Gesellschaft für 
Wohnen und Bauen mbH lösen Erbbaurechte ab und zahlen der Stadt dafür 114 
Millionen Euro, obwohl die Unternehmen daran gar kein Interesse haben können.  

· Ab 2007 wird die städtische SAGA die städtische GWG von der städtischen HGV 
kaufen, damit anschließend die städtische HGV die städtische SAGA der Stadt 
abkaufen kann, um 500 Mio. Euro zur Finanzierung des bisher ungedeckten Son-
derinvestitionsprogramms zu überweisen.  

Rüdiger Kruse, finanz- und haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion 
meint dazu, dass der vorläufige Abschluss des Haushaltsjahres 2006 eindrucksvoll zeige, 
dass gute Finanzpolitik Früchte trage.  

Der Betriebshaushalt werde nicht nur vollständig ausgeglichen, sondern weise einen Über-
schuss von rund 580 Millionen Euro zur Finanzierung der städtischen Investitionen auf. Damit 
befinde sich Hamburg in einer Situation, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar war. 
Hamburg ernte jetzt die Früchte der konsequent betriebenen Rückführung der Neuverschul-
dung sowie der strukturellen Konsolidierung des Haushalts. 
 
 
Walter Zuckerer, der Finanzexperte der SPD-Bürgerschaftsfraktion sieht das etwas anders: 
 
"Die veränderte Buchführung sichert noch keine bessere Finanzpolitik für Hamburg. Sie 
schafft bestenfalls mehr Transparenz.“ 
 
Das ist vielleicht auch der Grund, warum der Senat in den letzten Jahren den Haushalt zulas-
ten höherer Kreditaufnahmen und Verluste der öffentlichen Unternehmen geschönt hat. In der 
Doppik werde dies als ein Nullsummenspiel entlarvt. 
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Zu guter Letzt 
 
Führt die Doppik dazu, dass die Verwaltung effizienter und bürgerfreundlicher wird? 
 
Ja, weil die aus der doppischen Buchführung gewonnen Daten in Verbindung mit einer Kos-
ten- und Leistungsrechnung überhaupt erst Entscheidungen zu Fragen der Effizienz ermögli-
chen. 
 
Nein , weil die Einführung der Doppik nur dann zu einem wirtschaftlicheren Verhalten führt, 
wenn Politik, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger bereit sind, entsprechende Schlüsse zu 
ziehen und hieraus Maßnahmen abzuleiten.  
 
 
Nun zum Allerletzten, 
bevor wir endlich zu den Zahlen kommen: 
 
 
Was hat nun diese Etatrede, die Doppik und die hanseatische Praxis mit zum Beispiel, Kies-
abbau in Trebur, Flughafenerweiterung, Rheinvorland, Grundwasserprobleme und, 
und...........zu tun. 
 
Nur Wenige wagen es Einzelereignisse in Zusammenhängen sehen zu wollen. 
Für die Gemeinde Trebur werbe ich um diese notwendige Sichtweise. 
Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mittlerweile diese Sichtweise zulassen 
und im Umgang miteinander auch diskutieren. 
 
Der Erfolg der Politik dieses Parlaments – und da unterscheiden wir uns wirklich von anderen 
– ist seine Streitkultur, die eben diese „ganzheitliche Sichtweise“ zulässt. 
 
Dafür meinen herzlichsten Dank und meine Anerkennung. 

Quellen: 

Hans-Ulrich Küpper Kaufmännische Buchführung und Kameralistik 

Doppik Hessen 

Wikipedia - Kaufmännische Buchführung und Kameralistik 
Stadt Hamburg: Einführung der kaufmännischen Buchführung 
Hochschulreform – Einführung der Doppik 
Bund der Steuerzahler 
BayForrest 
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Nun aber zu den Zahlen. 
 
Das Defizit 2008 beträgt rd. 6,7 Mio. �  und setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Strukturelles Defizit von 3,1 Mio. �  geplant auf Grundlage der vorliegenden Bescheide zur Ge-
werbesteuer und Lohn- Einkommenssteueranteil sowie der Steuerhebesätze in dem einstimmig 
verabschiedeten Konsolidierungsprogramm. 
Die Schätzung bleibt vorsichtig. 

 

 
 
Das geschätzte Defizit für das Jahr 2006 von rd. 2,6 Mio. � , reduzierte sich mit dem Jahresabschluss 
auf 1,0 Mio. �  und für 2007 wird sich das „geplante“ Defizit von 3,1 Mio. �  ebenfalls auf rd. 1,0 Mio. �  
reduzieren. 
 
Diese Entwicklung haben wir der Stabilisierung des Lohn- Einkommenssteueranteils, aber auch der 
Gewerbesteuerabrechnungen des örtlichen Gewerbes zu verdanken. Dennoch empfiehlt sich die 
Planung 2008 nur auf gesicherten Zahlen vorzunehmen. 
Es ist leichter Optimismus in der Stabilisierung des Gewerbesteueraufkommens berechtigt. 
Die Ansiedlung der mittelständischen Betriebe ist geglückt, was sich auf die Finanzen der Gemeinde 
auswirkt. 
Aber: 
Ohne einen Großbetrieb mit entsprechenden Steuerzahlungen, ist die hervorragende kommunale 
Infrastruktur Treburs nicht zu halten bzw. nur unter erheblicher Beteiligung der Nutzer. 
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Folien: 
 
Ergebnishaushalt – Erträge 
 

 
 
Ergebnishaushalt – Aufwendungen 
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Personalkosten nach Fachbereichen 

 
 
Organigramm und Zusammenhänge zum doppischen Hausha lt 
 
Organigramm der Gemeindeverwaltung Trebur 
(gültig  ab 01.01.2008)  
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Fachbereich 1  
Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Bürgerprojekte un d –angebote  

 

 
 

Fachbereich 2  
Ordnung, Bau, Umwelt, Liegenschaften, Bürgerdienste   
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Fachbereich 3 
Zentrale und allgemeine Verwaltung, interne Dienste   

 

 
Große Projekte im Finanzplan 

 
Schluss: Der Haushaltsentwurf 2008 ist hiermit eing ebracht 
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2. Grundstücksangelegenheiten  
2.1 3. Änderung des Bebauungsplanes „Wallerstädter Straße“  
2.1.1 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  

 
Die Gemeindevertretung beschließt mit 26 Ja-Stimmen bei 5 Enthaltungen, gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB für den nachfolgend beschriebenen Geltungsbereich die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes  „Wallerstädter Straße“. 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes umfasst in der Gemar-
kung Geinsheim in der Flur 3 die Flurstücke 308/1, 308/2, 309 (teilweise), 314/4 und 325/1 
(teilweise). 
Anlass und Ziel der Planung 
Ziel der Bebauungsplanänderung ist es, einen Teilbereich des Bebauungsplanes „Wallerstädter 
Straße“ im Bereich der „Johannes-Schneider-Straße“ städtebaulich neu zu ordnen. Die vorhan-
dene Baulücke soll dadurch geschlossen werden. Um der veränderten Nachfrage gerecht zu wer-
den und um das Plangebiet vermarktbar zu machen, sollen hier anstatt Mehrfamilienhäuser nun 
Reihenhäuser errichtet werden können. Im Westen des Plangebietes ist eine Spielplatz-
fläche vorgesehen. 
 
 

2.1.2 Beschluss des Entwurfes der Bebauungsplanände rung 
 Die Gemeindevertretung beschließt mit 27 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen wie folgt: 
 Dem vorliegenden Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Wallerstädter Straße“ mit  
 Begründung wird zugestimmt. 

  
 
2.1.3 Beschluss zur Durchführung des Bauleitplanver fahrens als beschleunigtes 

Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
 
Die Gemeindevertretung beschließt  mit 27 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen, die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes „Wallerstädter Straße“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB (Be-
bauungsplan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchzuführen. 
Die Bebauungsplanänderung dient der Nachverdichtung im Rahmen der Innenentwicklung des 
Ortsteils Geinsheim und trägt dem Bedarf zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in an-
gemessener Weise gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB Rechnung. 
 
 

2.1.4 Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB u nd Beteiligung der   
 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belang e nach  
 § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB für die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Wallerstädter Straße“. 

 
  

2.2 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Astheim“  
2.2.1 Vorstellung der Entwurfsplanung  

 
Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig wie folgt: 
Der anliegenden Entwurfsplanung wird zugestimmt. Auf Basis der vorgelegten Fassung er-
folgt die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. 
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2.3  Baugebiet „An der Oderstraße“; 
 Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 

– Erneute Aufnahme der Diskussion – Einkaufsmarkt 
  

Herr Karolus berichtet aus der Sitzung der Fachausschüsse vom 19.09.07 und erklärt, dass 
die Vorlage des Gemeindevorstandes im Wesentlichen in dem Gemeinsamen Antrag enthal-
ten ist und das über die Vorlage nicht mehr beraten und beschlossen werden muss. 

 
  

2.4 Entwicklung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebi et Geinsheim,   
 Beckerweg, Flur 53/1 und 52/3 
  
 Herr Karolus berichtet aus der Ausschusssitzung vom 19.09.07 und informiert das Gremium dar-

über, dass die drei Tischvorlagen das Ergebnis der Fachausschüsse sind.  
  
Tischvorlage  
2.4.1 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3  Abs. 1 BauGB 
c) Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

   
 
a) Die Gemeindevertretung beschließt mit 29 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen wie folgt: 
 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB eine 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes „Beckerweg“ durchzuführen. 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
der Flächennutzungsplanänderung umfasst in der Gemarkung Geinsheim in der Flur 6 die 
Flurstücke 49/2, 53/1 (teilweise), 52/3 und 52/2. 
 
Anlass und Ziel der Planung 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, nördlich des Beckerweges, entsprechend 
der Darstellungen in der Umgebung, ebenfalls gewerbliche Bauflächen zu ermöglichen 
Für diese Grundstücke wird im Parallelverfahren ein Bebauungsplan „Beckerweg“ aufge-
stellt um eine gewerbliche Nutzung verwirklichen zu können. 
 

b) Die Gemeindevertretung beschließt mit29. Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen wie folgt: 
„Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 A bs. 1 BauGB 
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgezogene Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB für die Flächennutzungsplanänderung durchzuführen. 
 

c) Die Gemeindevertretung beschließt mit 29 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen wie folgt: 
 Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 Die Gemeindevertretung beschließt die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB für die 

Flächennutzungsplanänderung durchzuführen. 
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Tischvorlage  
2.4.2 Bebauungsplan „Beckerweg“ 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3  Abs. 1 BauGB 
c) Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
a) Die Gemeindevertretung beschließt mit 28 Ja-Stimmen und bei 2 Enthaltungen wie folgt:  
 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Beckerweg“. 

 
Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Geins-
heim in der Flur 6 die Flurstücke 49/2, 53/1 (teilweise), 52/3 und 52/2. 
 
Anlass und Ziel der Planung 
Aufgrund von konkreten Anfragen zu Gewerbegebietsflächen und Ansiedlungswünschen 
von Firmen in Trebur ist ein Bebauungsplanverfahren notwendig.  
Mit dem Bebauungsplan werden die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Er-
schließung zusätzlicher Gewerbeflächen als Erweiterung des bestehenden Gewerbegebie-
tes geschaffen. 

   
 

b) Die Gemeindevertretung beschließt mit 28 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen wie folgt: 
 

 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Ab s. 1 BauGB 
  Die Gemeindevertretung beschließt die vorgezogene Bürgerbeteiligung nach  
  § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan durchzuführen. 

 
 

c) Die Gemeindevertretung beschließt mit 28 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen 
   Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 Die Gemeindevertretung beschließt die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB für  
 den Bebauungsplan durchzuführen. 
 

 
Tischvorlage  
2.4.3 Verkauf der Grundstücke Gemarkung Geinsheim, Flur 6, Flurstücke 52/2, 

52/3 und 49/2 mit einer Gesamtfläche von 5.211 m² 
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3. Antrag der FDP-Fraktion vom 07. September 2007; Lfd-Nr. 527;  
 Nahversorger in Trebur 
 

Der  nachstehende Antrag der FDP-Fraktion ist in der Ausschusssitzung am Mittwoch, 19.09.2007 
mehrheitlich abgelehnt worden. 
In die Beratungen zum Thema Nahversorger in Trebur wird die Errichtung eines Einkaufmark-
tes oder Marktzentrum auf dem Gelände Sportplatz „Rote Erde“ einbezogen. Die Möglichkei-
ten werden geprüft, bevor eine Entscheidung wischen den Standorten Oderstraße oder „Rote 
Erde“ gefällt. 
 
Die Gemeindevertretung lehnt den Antrag mit 3 Ja-, 27 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung ab. 
 
 

4. Antrag der CDU-Fraktion vom 28. August 2007; Lfd -Nr. 526;   
 Geplanter Einkaufsmarkt in Trebur, Baugebiet Oders traße 

 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, GLT und SPD 
Baugebiet „An der Oderstraße“; vom 20. September 20 07, Lfd-Nr. 528 
Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung eines L ebensmittel-
marktes 

 
Auf Grundlage der Diskussion und Empfehlung der Fachausschüsse aus der Sitzung vom  
Mittwoch, 19.09.2007 ergeht folgender gemeinsamer Auftrag an den Gemeindevorstand: 
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, schnellstmöglich die in fragekommenden Anbieter 
(Tegut, Rewe, Edeka, Tengelmann) einzuladen. 
 
Diese sollten in einer hierfür gesonderten Ausschusssitzung ihr jeweiliges Konzept vorstellen. 
Die Anbieter sollen in ihrem Konzept die Interessen des örtlichen Gewerbes – vornehmlich 
Familienbetriebe wie Metzger und Bäcker und andere Geschäfte - integrieren, so dass für die 
ortsansässigen Betriebe, die Möglichkeit besteht ihre Produkte „unter einem Dach“ anbieten 
zu können bzw. ihr Verkaufsangebot zu erweitern. 
 
Das Konzept soll Aussagen zur Art des Marktes geben (Vollsortimenter, Discounter, Drogerie 
oder andere) und gleichzeitig Perspektiven für die Folgenutzung von ggf. aufzugebenden Ge-
bäuden im historischen Ortskern der Kerngemeinde Trebur im Sinne der vorliegenden Einzel-
handelsstudien machen. 
 
Ziel soll sein, die Segmente Vollsortimenter, Discounter und Drogerie den Bürgerinnen und  
Bürgern zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 
Herr Wild, CDU-Fraktion, möchte den Antrag um die Worte „ und weitere“ ergänzen. 
Gegen die Ergänzung gibt es keinen Widerspruch.  
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, schnellstmöglich die in fragekommenden Anbieter 
(Tegut, Rewe, Edeka, Tengelmann und weitere ) einzuladen. 
Diese sollten in einer hierfür gesonderten Ausschusssitzung ihr jeweiliges Konzept vorstellen. 
Die Anbieter sollen in ihrem Konzept die Interessen des örtlichen Gewerbes – vornehmlich 
Familienbetriebe wie Metzger und Bäcker und andere Geschäfte - integrieren, so dass für die 
ortsansässigen Betriebe, die Möglichkeit besteht ihre Produkte „unter einem Dach“ anbieten 
zu können bzw. ihr Verkaufsangebot zu erweitern. 
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Das Konzept soll Aussagen zur Art des Marktes geben (Vollsortimenter, Discounter, Drogerie 
oder andere) und gleichzeitig Perspektiven für die Folgenutzung von ggf. aufzugebenden Ge-
bäuden im historischen Ortskern der Kerngemeinde Trebur im Sinne der vorliegenden Einzel-
handelsstudien machen. 
Ziel soll sein, die Segmente Vollsortimenter, Discounter und Drogerie den Bürgerinnen und  
Bürgern zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt den Gemeinsamen Antrag mit 26 Ja-Stimmen bei 5 Enthal-
tungen. 
 
  

 
Trebur, 24. September 2007 
 
 
 
___________________________   ___________________________________ 
Horst Staengle      Susanne Gutmann  
Vorsitzender der Gemeindevertretung   Schriftführerin 


